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WIENER GEMEINDERAT

Sitzungvom14 .März1930
BürgermeisterSeitz eröffnet um1815UhrdieSitzung .
OhneDebattewerdengenchmigtHausankäufeimIX .undII . Bezirk,eine

Reihe von Baulinienbestimmungenund Generalregulierungsplänen ,ferner ein
SachkreditvonSchilling 1,300 . 000für das WerlLeopoldauundeinSachkredit
venSchilling275. 0o0für dieHerstellungeinerHochdruck-Gasrohrleitungund
annerGasmess-undDruckregleranlagezurLieferungvenGasandieStadtge¬
meindeKorneuburg .

BürgermeisterSeitzmachtvorEingehungindieTagesordnungfol¬
gende Mitteilung : DieKontrollstelle des Magistrates hat bei denAbrechnungen
übnrWohnhau:KMführungenimXXI„BezirkUnrichtigkeitenfestgestellt . Es
ist mirdasdamalsin späterAbendstundegemoldctwordenundichhabeango¬
ordnet ,dass sofort eine strenge Untersuchungeingeleitet werde . .

UND
eventuell die Sacheasofort der Staatsan altschst übergeben werde"

: Das ist der richtige Weg . MitRücksi .Htuau f die gesetzliche Norm ,d .kat

ein anhängigesVerfahreneiner öffentlichenEröterungnichtunterzogen.
werdendarf ,hänteichdemGemeimderatbeidiesem.StandderAngelegenheitkeine Mitteilungrgemacht . L3

m dul Sthrodi r
fahren einer öffentlichen Erörterungnicht unterzegenwerdondarfhätte
ich demGemeinderat bei diesem Stand der Angelegenheit keineMitteilung
gemacht .Nun hat eine Tageszeitung gestern eine Nachrict über diese Angele¬

genheit verbroitet ,es ist in dieser Nachricht segar die in Betracht

kommendeFirmagonanntundosist dahernichtmöglichüberdiesenGegen¬
stand jene Diskretionzu wahren ,die zur genauenFührungderUntersu¬
nhung notwendig wäre ,Ich habe daher demamtsführenden Stadtrat Weber
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Gemeinderatvom11 .März193B-¬ II .Blatt
ersacht ,demGemeinderateineMitteilungüberdieSachezumachen,soweit
diesmöglichist ,ohnedassdieUntersuchunggestörtwird .Die' Ange-¬
logenheitwirdimvallenUmfangederOoffentlichkeitunterbreitetwerden,
wennsichdieStaatsanwaltschaftentschliesst ,dieAnklagezuerheben ,oder

bestehtdie Verfolgungeinzustellen .Imletzteren Falle dann noch immordie
MöglichkeitimWegeeineszivilrechtlichenVerfahrensdieSchadensgutma¬
chungzuverlangen .

AufVorschlagdesBürgermeisterswirdderBerichtüberdiesen
GegenstandaufdieTageserdnungderheutigenSitzunggesetzt.

BürgermeisterSeitzübergibtsodanndenVorsitzdemGR. Weigl,der
demGR ,Kunschakzur Begründungdes Antragesder GemeinderäteKunschakund
Kollegen„DerGgmeinderatversagtdemBürgermeisterdasVertrauen"das
Worterteilt .

GR,Kunschak(E,L. )verweistdarauf,dassderVergang,dender
WienerLendtagdurchseinenBeschlussvom7 .Februar1930sanktionierthat ,
mitdenBestimmungenderGemeindeverfassungkollidiert ,dasser eineledig¬
lich demGemeinderatzuständigeKompetenzausschalteunddieseKempetenz
entgegendenklarenBestimmungenderVerfassungenaufdenLandtagüberträgt.
DerVerstessgegendie BestimmungenderFerfassungist ein mehrseitiger .Zu- ¬
nächst wird einem vomGemeinderatgefassten Beschluss ein ganz andererSinn
unterlägt . DerGemeinderathatdieUebernahmeeinerAusfallshaftungbeschlessen
der Landtaghat beschlossen ,sich einer Massnahmeder Regierungdieeine
Anleihenddeckungdarstellt ,anzuschliessen. DorLandtagist absolutunbe¬
rechtigt ,IntentionendesGemeinderatsumzuändern,daskannnichteinmalder
Gemeinderatselbst ,soferneer nicht denvorhergefasstenBeschlussaufhebt .
Schondas ist ein Bruchder Verfassung . DerLandtagsbeschlusshat aberauch
einefinanzielleVerpflichtungfür denGemeinderatgeschaffen ,denndasLand
kanndie sich ausdemLandtagsbeschlussergebendeVerpflichtungnichterfül¬
len ,weileseineigenesLandesbudget ,in demEinnahmenundAusgabenver¬
buchtwerdenkönnen,nichtgibt .Auchhierinist einverfassungsmässigerEin¬
griffindieKompetenzundHoheitsrechtdesGemeinderatesgegeben.Inder
Verfassungist klar unddeutlich umschrieben ,in welchemUmfangundfürwel¬

cheZweckeder Gemeinderatdie Bedeckungbeizustellenhat ,Dadiefinanzielle
AuswirkungdesLandtagsbeschlussesin diesemRahmennichtuntergebracht
werdenkann,wirddurchdasLandesgesetzeineneueinderVerfassungnichtvor¬
geseheneVerpflichtungderGemeindeauferlegt .AndemErnstdieserMassnahme
wirddadurchnichtsgeändert,dassdieseVerpflichtungnichtunmittelbarak¬
tuelleBedeutungbesitzt ,sondernsienurimkonkreterFalleerlangt.Dem
BeschlusskommtaucheinepräjudizielleBedeutungzu .Wasdurchdieseseine178



III . BlattGemeinderatssitzungvom11 .März1930
Landesgesetzgemachtwurde,kannunterBerufungaufdiesenVorgang,auchdurch
eineReiheandererLandesgesetzegemachtwerden.Undesist nichtabzusehen,
wohinmanmitdennGemeindefinanzenkommt,wennes demLandtaggestattetist ,
ausserhalb der verfassungsmässig festgelegten Grenzen finanzielle Leistungen

für die Gemeindezu statuieren .Schliesslich ist der Landtagsbeschluss auch

verfassungswidrig,weiler einenEingriffin dasBudgetrechtderGemeindedar¬
stellt . DasBüdgetrechtist demGemeinderatvorbehalten und das Budgetdarfnach
denVerfassungsbestimmungennur durchausdrücklichenGemeinderatsbeschkussver¬
ändert werden . Dassist hier nicht geschehen .Die VerantwortungdesBürgermeister
ist in denBostimmungenderVerfassungüberdieRechtedesLendeshauptmannes
gegeben. DerLandeshauptmannhat jedesGesetzzubeurkunden.DieseBestimmung
gabdemLandeshauptmanndieMöglichkeitdenvomLandtagverübtenVerfassungs-¬
bruchzuverhindern .Erhätteaberauchals LandeshauptmanndieMöglichkeit
gehabt,selbstnachderBeurkundungdieKundmachungdesverfassungswidrigen
Landesgesetzesnichtvorzunchmen.NunhatderLandeshauptmannsowohldieBeur¬
kundungwiedieVerlautbarungdiesesverfassungswidrigenGesetzesvollzogen
underhatdasnichtetwainUnkenntnis,sonderninvollerKenntnisderSach¬
lagegetan. EsliegtindiesemFallealsonichtirgendeinMilderungsgrundfürde
Bürgermeistervor ,sondernderschlimmstedolus .DerBürgermeisterhatmit
vollemWissenundmitvollerAbsichtundentgegendenMahnungenderOpposition
demLandtagsbeschlusswirkendeKraftgegeben.DadurchdasGesetzvitaleInteres-¬
senderGemeindeverletztwerden,hättederBürgermeisteraberauchunterBe¬
dachtnahmeaufseinGelöbnisalsBürgermeister,dasihnverpflichtet,dieIn-¬
teressenderGemeindenachjederRichtungzuwahren,einschreitenmüssen.
Auchdashater nichtgetan ,sondernüberdiessowohlimLandtagwieimGemeinde-¬
rat sich mit demverfassungswidrigen Beschluss solidarisch erkkärt .Erhat

damitseinGelöbnisgebrochen .Dagegengibt es nurein einzigesMittckder
Remedur ,dass nämlichimSinneder Verfassungder GemeinderatdemBürgermeister
dasVertrauenversagt ,waszurFolgehätte ,dassderBürgermeistervonseinem
Amtzurückzutretenverpflichtetwärc . WirwarenunsdesErnstesundderBedeu¬
tungdieserverfassungsmässienB,stimmungsehrwohlbewusstundwirhalten
unsgegenwärtig,dassmanvoneinersolchenBestimmungnichtleichtfertigGe¬
brauchmachendraf .WennunsauchderBürgermeisterdurchzahlloseseinerHand¬
lungengegenüberder Oppositionundauchsondt in der HandhabungseinerRech¬

te alsBürgermeisternieeinenAnlassgegebenhat ,ihmundseinerAmtsführung
Vertrauenentgegenzubringen,sindwirunsdochdessenbewusst,Bürgermeister
ist Bürgermeister ,in seinerPersonmussamchdasAmtrespektiertwerden .Er
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IV . BlattGemeinderatssitzungvom14 .März1930
ist nichtnurBürgermeisterderMehrheitsondernauchBürgermeisterderOppo¬
sition unddarüberhinausderBürgermeisterdergesamtenBevölkerungderStadt .
IndiesemFall ,wowirvondemäusserstenMittel ,dasunsdieVerfassunggibt .
Gebrauchmachen ,sagenwirbei PrüfungunseresGewissens ,dasswirzueiner
solchenHaltungverpflichtetsind .EinBürgermeister,derfürdieEinhaltungder
Verfassungnichtin seinerganzenPersonundAutcritäteintritt ,istein
unmöglicherBürgermeister(LebhafterBeif1l beiderMinderheit) .EinBürger.
meister ,derüberdiesnochbewusstgegendie BestimmungenderVerfassunghan¬
delt ,gibtzumschwerstenMisstrauenAnlass.DieMehrheitwirdgewissmitheili¬
gerBegeisterungunserenAntragablehnen.Wasunsnichtüberraschenwird. Denn
wirwissen,dassSiesichindiesemAugenblicknichtmitdemBürgermeister,
sondernmitdemParteimannsolidarischerklären ,dassSiesichnichtals dieAn¬
wälteundVertreter der verfassungsmässigenRechtedesWienerGemeinderates
fühlenwerden ,sondernals die Klub -undParteigenossendesBürgermeisters,
dessenPolitikdieIhrigeist . Wie. dieAbstimmungausgehenwird ,wissenwir ,
seienSiesichaberimKlarendarüber ,dassderBürgermeisterin seinerAmts¬
tätigkeitvonunseremgrösstenMisstrauengegleitetseinwird(LebhafterBei¬

fall und Händeklatschen bei der . . )

GR. Dr. Wagner( . . )verweist auf die seinerzeitigen Ausführungender
Minderheit ,die den§ 3 desLandesgesetzesvom7 .Februarals einenVerfassungs¬
brucherklärthat . WirhabenimLandtagin derernstestenWeisegewarnt ,bei
derMehrheitaberkeinGehörgefunden.DerLandeshauptmannhatdiesehrgefähr¬
liche Theseverfreten ,dass HederLandtagjeder Gemeinde ,die in derGebiets¬
hcheit des betreffendenLandesliegt jede individuelle Leistungauferlegen
kann .Ajlerdingshat er sich dar auf berufen ,dass zur GebietshcheitdesLandes
Wiennureine einzigeGemeindegehört . Alervorgar nicht langerZeit wurdeeine
sehr ernste Debattedarüberabgeführt ,cb Wienals Landbestehenbleibensoll
undniemandkannsagenobbeispielsweisedieWiedervereinigungvonWienmit
Niederösterreich ausser demBereich der Möglichkeit liegt .In diesemFalle
könnte dieses Landesgesetzein sehr gefährliches Präjudiz für die GemeindeWien

bilden .UnserProtestist leiderverhallt .DerBürgermeisterhatbeurkundet
undhat zugelassen ,dasskundgemachtwird .FürdenAntragKunschakwerdenauch
wirausvollsterUeberzeugungstimmen(LebhafterBeifallbeider . . )

GR. Dr. Dahneberghebt zunächst herver ,dass,wennWiensich derBundes¬

aktionhinsichtlichderRusslandhaftunganschliessenwollte ,dieindemBundes¬
gesetzgestellteBedingungerfüllenunddurcheineigenesLandesgesetzdieses
Bundesgesetzfür das eigeneLandwirksammachenmusste .NunbehauptendieRedner180
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derOpposition ,dasses demWienerLandtag/verwöhrtsei einGesctzzubeschlics-¬
sen ,durchdasderGemeindeeinefinanzielleVerpflichtungauferlegtwird,
dadasLandWienkeineeigeneVerwaltungs-undFinanzhoheithabe .Hierlmegteine
argeVerwechslungvor,AllerdingshatdasLandWienkeineigenesBudget.Aber
selbstverständlichhat es genaudieselbeVeraltungs - undFinanzkompetenzwie
jedesandereLandimRahmenderBundesverfassung.DasLandWienhatselbst.
verständlichaucheigeneEinnahmen.EsnimmtzumBeispieldiedemLandWien
zufallenden Ertragsanteile an den Bundessteuern ,es nimmtauch eigeneLandes¬
steuern wie zumBeispiel die Bierabgabeunddie Wohnbausteuer .DasLandWien
hat also eine eigene Finanzkompetenzundes hat nur ReinBudget ,weil derEin¬
fachheithalberalleEinnahmdndesLandesimEinnahmebudgetderGemeindeverrecl
net sind . Ebensdhat dasLyndWieneineeigeneVerwaltungskømpetenz.AlleEgen¬
den ,dienachderBundesverfassungdenLändernzustehenunddiein Wienaus¬
geführtwerden ,sindLandesagenden,auchwennausGründenderVereinfachung
derVerwaltungeincZusammenlegungdiegerAgendenmitdenGemeindeagendener-¬
folgtist . Esist aucheineganzverfehlteAuffassung,undeinargesMissver¬unter dem
ständnis anzunchmen ,als ob im § 139 der WienerVerfassunggebrauchte

1Wort"Verwaltungsanlegenheiten nur die öffentliche Verwaltungim engstenSin¬
nedesWorteszu verstehenwäre .DiesesallgemeineWortist mitAbsichege¬auf Grund eincs Bundes -oder eines Landesgesotzes
braucht ,weil allos mögliche/Gogenstandder Verwaltungwerdenkann .Wieunrich¬
tig die Argumentationder Opgositionist ,dassdurchLandesgesctzderGemeinde
nichteineLastauferlegtwerdenkönne ,gehtschondaraufhervor ,dassdasim
Laufeder letzten zehnJahrehundertemalegschchenist . DurchLandesgesetzesind
eineganzeReihevonAusgabenbeschlossenwordenundsic findenauchimRah¬
mendesGomeindebudgetsihre Befriedigung ,ohnedassderGemeinderatdarüber
vorherBeschlussgefassthätte .Dasgilt zumBeispielfür dieKrankenverpflggs¬

kosten ,für die Irrenkosten ,für die Ausgabenauf GrunddesLchrerdienstge¬
setzes undso weiter .Mankanndas als einenEingriff in dieGemeindeautonomie
betrachten . Wennaberin die Gemeindeautomomienicht ärger eingegriffenwird ,
dannkönntenwirmitderAchtungderGemeindeautonomiein Ocsterreichwirk¬
lich zufriedensein( LebhafterBeifallundHändeklatschenbei derMehrheit)
EbensowiedasLanddurchGesetzdenGemeindenLastonauferlegtlegt derBund
recht oft durch seine Gesetze den LändernLasten auf .Erinnern Sie sichzum
Beispielandie Notstandsuntertsützung?Nuntrittben demgegenständlichen
GesetzeabergarnichtderungünstigsteFall ein ,dassderGemeindeLastenauf
erlegtwerden.DenndasBundesgesetz ,dasdiesemLandesgesetzzugrungeliegt ,
bestimmtnur ,dassdenösterrichischenExporteuren,dienachRusslandWaren
schickeneinDarlchenfür denFallgegebenwird ,wenndieSowjetrepublik
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einmalzahlungsunfähigseinsollte ,undimBundesbudgetist füterdiesem
TitelauchgarkeinePostenthalten ,weildasgarkeincaktuelleFrageist .
DaherbrauchtauchdasLandkeincPosthiefür ins Budgetaufzunchmon,ja
dies ist überhauptnichtmödlich. DurchdiesesLandesgesctzerfolgtalsoübor¬
hauptkeineunmittelbareBelastung.Nunstcheichnichtanzuerklären ,dass
der § 3 desLandesgesctzes ,der so heftig kritisiert wird ,nicht ganzglück¬
lich textiert ist und dass seine Textierung vielleicht Anlass zuMissverständ¬
nissengebenwird .Aberverfassungsredhtlichfalschist dasdurchausnicht .
GR .Kunschakhat behauptet ,er schedasVerbrechendosBürgermeistersdarin ,
dass er dieses nachseiner MeinungverfassungswidrigeGesctzbeurkundetund
kundgemachthabc .Auchhier liegt eineVerwechslungvor .DerBürgermeisterhät-¬
te garnichtsanderestunkönnen ,als denLandtagsbeschlusszuunterschreiben
undkundzumachen,undwenner es nicht getan hätte ,würdeer sich einesVer¬
fassungsbruchesschuldiggemachthaben .Esstcht ihmgarkeinRechtderZonsur
zu ,selbst wenner mit demInhalt des Gesetzes nicht einverstanden gewesenwäre
DerLandeshauptmannhat ,wenndasGesetzmitMchrhetangenommenist ,lediglich
die FunktioneinesNotars ,nicht aberdie FunktioneinesZensors .ImUebrigen
hat die Bundesregierung ,die gegen das Gesetz hätte Einspruch erhebenkönnen

dies nicht getan und sogar gegen ihren sonstigen Usus ,WienerLandesgesctze
umerst am 56 .Tag zu crledigen ,dieses Gesetz sehr rasch erledigt seine

ermöglichen .rasche Publikation zu Ich verstche daher diese Anklage nicht ,ich
verstche nicht ,dass die Oppositio n ,wennsie sich schon einmalvergalbppiert
hat sich noch weiter vergaloppiert ,und zu Anträgen kommt ,von denenGr . Kun¬
schak ja selbst sagt ,dass man sie sich sehr wohl überlegen und dass manvon

einersolchenVerfassungsbestimmungnichtleichtfertigGebrauchmachensoll .
Ich meineau h ,dass mandas nicht tun sollte ,weil mansonst diedemokrati¬
scheEiinrichtungder Vortrauensversagungdiskreditiert .Undich glaubeauch,
wenn man sich das rocht überlegt hätte ,hätte man das nicht getan .WennGR. Kuns

verkündet hat ,die Opposition werde demBürgermeister nunmehrmitbesonderem
bogegnen

Misstrauen/soist dasdasRochtderOpposition,abersie wirddasVertrauen,
das die Mehrheit zumHerrn Bürgermeister hat dadurch nicht erschüttern .
( StürmischerBeifallundHändeklatschenbei der Mehrheit ) ,Wirglauben ,dass
derGemeinderatheutenichtnurüberdenAntragKunschak,abstimmensollsonde:
noch über einen zweiten Antrag ,den ich hiemit stolle :Der Gemeinderat danktde

BürgermeisterKarlSeitzfürseineerspriesslicheTätigkeitimDiensteder
StadtWienundsprichtihmdasVertrauenaus .( StürmischerBoifallundHände¬
klatschenbeiderMehrheita),
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St,R.Kunschak( . . )wendetsichgegendieAusführungenDr .Danne¬

bergs. DieNotstandsunterstützungenhatnichtderLandtag,sondernderGe¬
meinderatbeschlossen.DieVerfassungderGemeindebestimmtausdrücklich ,
dassdieUebernahmevonBürgschaftenzudenwichtigstenAufgabendesGemein¬
deratesgehört .WennalsobeiderRusslandhaftungkEineKreditpostnotwen¬
digist,weil es sichumeineBürgschafthandelt ,so liegendie Dingenoch
vielklarerunddeutlicher .DieUebernahmeeinerBürgschaftistausdrück¬
lichdemGemeinderatvorbehaltenundunterqualifizierteMehrheitgestellt .
DaswärealsoSachedesGemeinderatesgewesen. Esist dannaufden§3ver¬
wiesenworden .Dr. Danneberghat sehfscharfsinnigherausgefunden,dassdas
ebenderPunktist,umdensichallesdreht . Wirhabenauchdasbeanstandes.
Esist nurdemDazwischentretendesHerrnMagistratsdirektorszuverdanken,
dassunserwohlgemeinterRatnichtbeachtetwurde.Landtag,Gemeinderat,Bür¬
germeistersinddasOpfereinerformaljuristischenRechthabereidesMagi¬
stratsdirektorsgeworden( ZustimmungbeiderMinderheit) .Dr .Danneberghat
gemeint die Oppositionhabesich vergaloppiert .Nichtdie Oppositionhat
sichvergaloppiert,sonderndieMehrheit.JetztkommenSieausdiesemcircu¬
lusvitiosusnichtheraus.UnserStandpunktist vonnicmandemwiderlegtwor¬
den .Ichsageesoffen ,dassichbeiderBeratungderneuenBundesverfassung
denStandpunkteingenommenhabe ,manmögeausWieneinereichsunmittelbare
StadtmitgehobenenRechtenmachenunddieseLandtagsspielereiaufgeben.
Siehabenaberaufdieseeitle SpielereimitdemLandtagundGemeinderat
bestanden .WirhaltenunserenStandpunktauchheutevoll aufrecht(Beifall ).

GemeinderatDr .Wagner( . )erklärt,dassüberdasMcritumdesGesetzes
imLandtagkeineGegensätzlichkeitbestche,WirnehmendiesenKonfliktern¬
ster als die Mchrheit ,weilunser einziger Schützin diesemHausedieVer¬

fassungist . Der§ 89derGemeindeverfassungverbietetganzausdrücklich ,dass
einanderesOrganalsderGemeinderatüberdieAufnahmevonBürgschaftenund
Darlchen zu entscheiden hat . DerBürgermeister hat sogar gemeint ,dassdas

erste Hauptstückder GemeindeverfassungdurchdenBeschlussdesLandtages
vom. Februaraufgehobensei .DieunglücklicheFassungdes§ 3hatheuteso¬
garderRednerderMehrheitzugegeben.WirhabengarkeinenAnlassvonunse¬remAntragabzugchen.(BeifallbeiderMinderheit).

Eswirdnunabgestimmt. DerAntragder Oppositionwirdabgelchnt.Der
AntragDr .Danneberg wird angenommenund diese - Abstimmung

mitstürmischenRufen: HochBürgermeisterSeitzundlebhaftemHändcklatschen
begleitet . VondenBänkenderChristlichsozialenwirdgerufen: BadeniNummer2
Woist derBüngarmeister?Dasist nureineVertrauesnkundgebungderMehrheit!
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StadtratWoberberichtetnunüberdieinder"Reichspcst"ver¬

öffentlichteAbrechungeinesstädtischenWchnhausbaues.Erstelltfest ,dassdie
Gemeindenichtsvertuschthat . Alssichbei derUeberprüfungderAbrechnungUn¬
stimmigkeitenergaben,wurdevomStadtbauamtdemHerrnBürgermeisterMitteilung
gemacht ,der denAuftraggab ,denFall der Staatsanwaltschaftzuübergeben .

EserscheintnunBürgermeisterSeitzimSaal. DieSozialdemokra¬tenempfangendenBürgermeistermitHochrufenundlebhaftemBoifall,sodass
StadtratWebererstnachlängererZeitseinRefcratfortsetzenkann.

StadtratWoberteilt dannnochmit ,dassam28 .Jänner1930auch
demGemeinderatsausschussfür WohnungsangelegenheitenvondemVorfallvertrau-¬
lichMitteilunggemachtwurde ,weilmandenGangdergerichtlichenUntersuchung
durcheineöffentlicheBesprochungnichtstörenwollte . Esist bereitsfestge-¬
stollt ,dass die Abänderungendurch einen früheren Angestellten der Firmaor¬
folgt sind . DieFirmastellt in Abrodo ,davonKenntnis gehabt zuha¬
benundbehauptet,durchdieAbänderungselbstgeschädigtwordenzusein .Die
Kautionwurdebercits barerlegt .DieMitteilungenüberdiesenFall
sindindieOcffontlichkeithinausgegangen,nichtumdasInteressederGe¬
meindezuwahren,sondernumdenFallzumAnlasszunchmen,einselchesVor¬
kommnisgegendieGgmeindeverwaltungpolitischauszuwerten.(Boifall).

GR. Zimmerl( . . )stellt denAntrag,überdenBerichtdesSt. R.
Weberdie Debattezueröffnen .

Der Antrag wirdangenommen .
GR. Angermayer( . . )erklärt ,dassderVerwaltungderVorwurfzuma¬

chensei ,dasssie die entsprechendenMitteilungenfür denFall nichtschon
am1 .Februargemachthabe .SiehabendenWegdesVertuschenseingeschlagen.hat

DieOeffentlichkeit vendiesemVorkommnisschenlängstgewusst .
DieerstsneGerüchtedarüberwarenso ungeheuerlich ,dassmansie fastnicht
fürernstnehmenkonnte.WirhabendanndieAusschussmitgliedergefragtund
dawurdeunsdieAntwortzuteil :Ja ,wirwissenvonderSabhe ,wirdürfenaber
nichtssagen ,weildieSitzungfürvertraulicherklärtwurde .Siehabenalsc
dieAusschussmitgliedermundtotgemacht.WasSienunjetztgetanhaben,ist
zu spät . Wirhabenimmereine genaueBudgetierungundDetaillierungsowie
einemöglichstrascheAbrechnungderBautenunddie VorlagederAbrechnungen
andenGemeinderatverlangt .HättenSieunserenAnträgengefolgt ,wärederGau
ner nicht ermutigt worden ,hätte er nicht damit rechnen können ,dass dieSa¬

chenjahrelangliegenbleiben. Waswirverlangen,ist ,dassdiereinenHände
derVerwaltungin derOcffentlichkeitfestgelegtwerden.Ichstelledaher
folgendenAntrag : ZurUeberprüfungsümtlicherBaurcchnungender FirmaKarl
KornBaugesellschaft . G.sowiezur stichprobeweisenUeberprüfungderBau-¬
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rechnungender anderenfür städtische WohnbautenbeschäftigtenBaufirmen
wirdsofortausdemGemeinderatgemäss§ 62 . V.einesochsgliederigeKommis-¬
sion gewählt ,die über das Ergebnisihrer Ueberprüfungfallweiseunmittelbar
demGemeinderatin öffentlicherSitzungBerichtzu erstatten hat .Sämtliche

aufdiedurchdieobigeFirmaausgeführtenBautenBezughabendenAkten ,Rech¬
nungenund Beläge sind sofort unter Beizichung von Vertretern derMinderheit
unterVerschkusszu legen . DieAnnahmediesesAntragesliegt imInteressedes
AnsehensderGemeindeWien. WennSiedenAntragablehnen ,nehmenSiedieganze
SchwerederVerantwortlichkeitaufsich . Wirals Minderheitwerdenunseren
Weggehen .(Beifall ).

GR. Ullreich( . . )erklärt ,dass nach§ 12 derGeschäftsordnung
eine Sitzung für vertraulich erklärt werdenkann ,wenndas Interesse derGemein
do oder öffentlichen Interessen geführdet sind .Das trifft hedoch auf diesen
Fall nicht zu und im übrigen hätte manja bei rechtzeitiger Berichterstattung

denNamenderFirmanichthunnenmüssen .Nichtdie Ausschussmitgliederwaren
die ersten ,die von diesem Fall gewusst haben ;die ersten waren vor allem die

Fachkreise. DerRednerwendetsichsodanngegendieheutigenAusführungender
ArbeiterZeitung ,diein demBerichteüberdenFallvondenunzierendenMit¬
gliedern des Bauausschussesschreibt .( Rufebei der Minderheit :Dasist unerhört
Ich verwahremichauf das Entschiedenstegegondiese Verdächtigungundverlan¬
ge vomHerrnBürgermeister ,dass er denMitgliederndes Bauausschussesinent¬
sprechender Weise Genugtuung verschaffen .( Beifall ) .

Bgm. Seitzgibt seiner Genugtuungdarüber Ausdruck ,dass derKon¬

trollapparatderGemeindeineinwandfreierWeisegearbeitetunddieMängel
sofort aufgedeckthat .Dasssolche Unrichtigkeitenvorkommenkönnen ,ist jeder¬
mannklar undes wäretöricht ,einer Verwaltungdaraus einen Vorwurfzumachen.
Daswichtigsteist ,dassdankder Umsichtder KontrollorganedieAufdeckung
erfolgte .Dass die Bauabrechnungennicht in einigen Tagen durchgeführt werden

können ,ist bei demUmfangderBautätigkeitselbstverständlich .Festgestellt
mussaberwerden ,dassdiein FragestchendenUnrichtigkeitennichterstvom
Kontrollamt ,sondernschonvonder Fachrochnungsabteilungaufgedecktwordensi
Wonnhiergesagtwurde,dassdieVertraulichkeitserklärungderSitzungdes
Bauausschussesbedauerlichsci ,sokannichnursagen ,dasssie absolutnotwen¬

dig war .UmsolcheVorfälleüberhauptzu behandeln ,gibt es zweiWoge. DerSind
ist diegschwätzigepolitischeErörterungundderzweiteWegist derdesor¬
dentlichen Rechtes .Dieser Wegist der richtige .Ein jeder solcher Fall geht

dorthin,wohinergchört ,zumStastsanwalt,obessichumdieUnredlichkeit
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einer Firmacder eines Beamten ,ob es sich umSchillingeoderumMillionen
Schillinghandelt. DieStaatsanwaltschafthatdenAntragaufAnklageerhebung
zustellenodernicht . WenndasGorichtimSinnederEinstellungdesVerfah¬
rensentschiedenhat,bleibtnochimmerderVerwaltungdiePrüfungderFrage
vorbchalten,obsie allosgegensolcheVorkommnissevorgekehrthatundobsie
zivilrechtliche Schritte einleiten soll . Wirddie Anklageerhoben und derAn¬
geklagteverurteilt ,ergebensichdiezivilrechtlichenFolgenvonselbst. Der
WegdesordentlichenRechtesist alsoder ,derbegangenwerdenmuss,Daichder
Meinungbin ,dassdieVerwaltungeineEinheitist,ist esselbstverständlich,
dassauchdieMinderheitvoneinemsolchenFallinvertraulicherForminKennt¬
nisgesetztwordenmuss ,SolangeichnundenEindruckhaber ,esmitEhren¬
männernzutunzuhaben,werdeichSievonjedemsolchenFallunterdemSiegel
dervertraulichenHandlunginKenntnissetzen.DieheutigeBerichterstattung
ist leiderverfrühtundichhättesic nichtangeordnet,wennnichtgesterndie
Reichspostdarüberberichtethätte .Danundie ReichspostdasOrganeinerPar¬
tei ist ,dieeinemassgebendeRollespielt ,mussnundarübergesprochenwerden.
DieAusspracheist aberauf jedenFall durcheine Indiskretionerzwungen . Der
Bürgermeisterverweistsodannaufdie Gesetzesbestimmung ,wonachjeder ,dereinen
anhängigenStraffall veröffentlicht ,sich eines Vergehensschuldigmacht. Diese
Bestimmungstammtnichtvonheute,sondernausdemJahre1862.Solangealsodie
Staatsanwaltschaftnichtentschiedenhat ,erübrigtsichauchdieEinsetzungder
verlangten Kommissionund der ausführliche ,bis ins Detail eingehendeBericht

andenGemeinderat. WirsindaufdieReinheitderVerwaltungstolzundwirsind
auchstolz darauf ,dass der Kpntrollapparatso ausgezeichnetfunktioniert .Es
wurdeauchaufeinenArtikelderArbeiterZeitungBezuggenommen.Ichkannals
Bürgermeisternur für die offizielle Kommunalkorrespondenzverantwortlich
gemachtwerden,weilderAufsatzinderRathauskorrespondenzaufmeinenAuftrag
erf .olgt undder Textvonmirgenchmigtwordenist .(Beifall ) .

RufebeiderMinderheit:SiemüssendicAusschussmitgliederschützen,
dasist Ihre Pflicht alsBürgermeister!

GR. Ullreich( . . )Ich haberSie als Bürgermeistergefragt ,wasSie
zutungedenken,umdieAusschussmitgliedergegeneinesolchePauschalverdäch¬
tigungderArbeiterZeitungzuschützen/

BGm .Seitz : WennSie demBürgermeisterzu seinen übrigenVorpflich-¬
tungennochdie auferlegenwollen ,gegenalle AngriffegegenübereinzelnenGe¬
meinderatsmitgliedernStellungzunehmen ,so mutenSie mirzu viel zu .Ich
verweisenurdarauf ,wievieleAngriffeundBeschimpfungengegendieMitglie-
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der der Mehrheitdes Gemeinderatestäglich erhobenwerden .ErinnernSiesich
welchen Tiefstand eine gewisse Presse hat ,die eigentlich zudetzt imGrunde

Ihnennützensoll .( StürmischeRufebei der Minderheit :DieArbeiter¬
Zeitung )Wennichgegenalle Angriffe ,ebsie nunin Versammlungenederin
bestimmtenZeitungengegenunsgemchtwerden ,Sßellungnehmensellte ,könnte
ich michmit nichts anderemmehrbeschäftigen .Ich spreche hier als Bürgermeis
ter und als solcher verantwerte ich das ,was ich selbst veröffentliche,wenn
Sie michals Parteimanndraussenin Versammlungenoder dergleichenfragen ,
wirdes GegenstandmeinerErwägungsein ,obundwieich als Parteimanndraus¬
sonantwortenwill .(LebhafterBeifall).

GR .Kunschckbemerkt ,die Behauptungender Arbeiter Zeitungstellen

die schlimmsteBeschimpfungdar ,die maneinemGemeinderatin der Ausübungse
ner Amtspflicht machenkann .Dieser Vorwurf ohne Namensnennungist eine Pau¬
schalverdüchtigung der Ausschussmitglieder .Der Bürgermeister hätte sein Be¬

dauerndarüberaussprechenmüssen ,dass die Mitgliedereines arbeitsamenAus-¬
schusses so verleumdctund solchen Verdächtigungenausgesetzt werden .Dador
Bürgermeisterdies nichttut ,müssenwirunssolhsthelfen .Dahererkläreich ,
der Redakteurder Arbeiter Zeitungwird vonmir öffentlich in derGemeinde-¬
ratssitzung aufgefordert ,den Namendes denunzierenden Mitgliedes zunennen
oder diese Beschuldigung zurückzuzichen ,oder er möge zur Kenntnis nehmen ,

dasser einjeurnalistischerBubeohnejedemoralischeQulität ist(Lebhaf¬
ter Beifall bei der . . )

St . R.Weberwendet sich gegen die Behauptung ,dass es sich hier um

eine Vertuschunghandle .DasGegenteilist richtig ,hätte manvertuschenwol¬
len ,so wärcder Wegzur Staatsanwaltschaftder unrichtigegewesen ;dennda¬
durch wird die Angelegenheit der Oeffentlichkeit übergeben .Es ist auch nicht

richtig ,dass die Mitglieder der Minderheit im Ausschussvergewaltigt wurden .
Die Ansschussitzung wurde für vertraulich erklärt ,ein Widersprüch derMin¬
derheit dagegen ist nicht erfolgt .Im allgemeinen machenwir mit denLiefe¬
ranten der Gemeinde keine schlochten Erfahrungen und wenn einmal ein Ueber¬

griff vorkommt ist die Kontrolle und Supperkontrolle so gründlich ,dass man
auf Fehler kommen muss . Bemerkungen irgendeiner Zeitung habe er als Stadtraf

nicht zu verantworten und er nehme mit Befriedigung zur Kenntnis dass die

Mitglieder des Ausschusseses mit Entrüstungzurückweisen ,dass sie eincIn
diskretion begangenhätten .

GR. Ullreich berichtigt tatsächlich ,dass er im Ausschusse die For .
derung gestellt habe ,es möge ihm erlaubt worden ,dem Klub zuberichten . Das

wurdeverweigert( Hört! Hört !bei der . . )
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St . . Weberstelltfest ,dass St . . Kunschakals Klubobmannvam

Bürgermeister über die Angelegenheit informiert wurde ,weiters dass derso¬

zialdemckratischeKluberst heutevonder Sacheinformiertwurde.
Der Antrag Angermaydr wird abgelehnt .

GR. Schönberichtet überdenAnkaufvonLiegenschaftenan derKarl
MetschlgasseimXVI. Bezirkz-St. . Kunschakbemerkt ,dass,obwohlin jedenBudget
grosseSummenfür Liegenschaftsankäufeeingesetztwerden ,in jedemJahrdiese
Summenüberschrittenwerden.SeitdemJahre1925wundenfürdenAnkaufvon
Liegenschaften14MillionenSchillingbewilligtund33Millionenverausgabt.Manmuss sich ondlich an die Beschlüsse des Gemeinderates halten .Wirwerdenden heftigsten Widerspruch dagegen erheben ,dass da im Jahre 1930 in dem al¬

ten Schlendrian weiter gearbeitet wird .( Lebhafter Beifall bei der . L
St . R .Kokrda bemerkt ,es gebe im Budget keine einzige Pet ,die sichso weniggenau praliminieren lasse wie die Beträge für den AnkaufvonLie¬

genzchaften ,da sich die Möglichkeiten ,die sich für Grundankäufeergeben ,nicht vorausschen lassen .Es wird wohlkaumje möglichsein ,dasPrädiminina¬re für Grundnnkäufe mit demtatsöchlichen Erfordernis in Einklang zu bringen .
( Beifall hei der Mehrheit ) .

Der Grundankauf wird genchmigt .
Vizebgm .Emmerlingreferiert über die Abänderungsanträgebetreffenddie Grundgebührfür den Strombezug .Hinsichtlich der Wohnungsanlagenverweist

er auf die in den letzten Tagen bereits erfolgte Veröffentlichung ,Hinsichtlich
der Kraftanlagengibt er eine Uebersichtüberdie in deneinzelnenKlassenge¬
währten Nachlässe ,die aufsteigend 15 Prezent ,35 Prozent 55 Prozent und
7 .Prozentbetragen .Kraftanlagenwerden ,wenndie Gesamtleistungderaufge¬stellten Motore 555 Watt nicht übersteigt in die erste Stufe ,wenn sie 148e

Wattnicht übersteigtin die zweiteGruppeeingereiht .Saisonbetriebehabennur für die Zeit zu zahlen ,in der der Betrieb ausgeübtwird .GR . Schelz ( . . )bemerkt ,Vizebgm .Emmerling ,der sich den Einwenungen

der Minderheitzuerst vollkommenverschlossenhabe ,habenundochdiesenEunwedungenin mancherBezichungRechnungtragen müssen ,dochist die jetzt ge¬
währteErmässigungin einer ganzenReihevonGruppennochimmerunzureichend.Aufzüge werden . B .im Jahr 240 Schilling Grundgebühr zu zahlen haben ,die

Ermässigungbeträgt nur 36 Schilling .Eine Ungerechtigkeit ist auch beiden
holzverarbeitendenundden Schlossereibetrieben die Scheidungje nachdemessich umGruppenoder umEinzelantriebe handelt .Die Grundgebührund dieStrom¬
preiserhöhung trägt den E .Werken20 Millionen ,während ihr Defizit nur
1615Millienen ausmacht ,ZumSchlusse wendetsich GR. Schelzdagegen ,dassder
Tarif zu kompliziertsei unddassin einer so ausserordentlichtraurigenZeitder Bevölkerungüberhaupt Erhöhungenzugemutetwerden( LebhafterBeifallbei der . L

GR,Ellend ( . . )verlangt zunächst Aufklärung darüber ob das vom
Vizebgm .EmmerlingangegebeneDefizit der E .Werkeim Ausmassvon1615Millionewirklich nur aus demletzten J hre herstammt .Es ist kaumglaublich ,dasssich
in einemJahr eine Ausgabenerhöhungum16 ' 5Prozentergibt .DiemassgebendenFaktorenin der Gemeindesellten sich auchvergegenwärtigen ,dass ineiner
Zeit so aus erordentlicherArbeitslosigkeitdemkleinstenWohnungsinhaberdoch nicht im Jahr eine Mehrausgabevon Schilling ' 20zugemutetwerdenkann .
GR .Ellend wendetsich schliesslich gegendie Klasseneinteilungundwürdeesfür besser halten ,wennein Perzentmässiger Zuschlag zu denLicht - undStrompreisen gemacht würde ,Er verlangt ,dass die Vorlagezweks näherer Ueber¬

prüfung zurückgestellt werdenmöge .
Vizebgm .Emmerlingweist in seinemSchlus sworte darauf hin ,dasssichsein Ressort in wechenlangenBeratungenmit den in Betracht kommendenKörper¬

schaften bemüht habe ,eine zweckentsprechende Aenderung der Grundgebühr zu

erzielen ,Gegenüber den Behauptungen ,dass die Grundgebühr auch nach denneuen
Vorschlägenzu hochsei verweister auf die Stadt Innsbruck ,wofürjedeneinzelnen Raum in Zimmergrösse 1 Schilling Grundgebühr erhoben wird .

Der Referentenantrag wirdangenommen ,
Schluss der Sitzung ad ' 15Uhr .
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